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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ferienhausgebiet“ sind Ferienhäuser zulässig, die auf Grund ihrer 
Lage, Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung für den Erholungsaufenthalt geeignet und dazu be-
stimmt sind, überwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu dienen sowie die zu 
deren Errichtung und Betrieb erforderlichen Erschließungs- und Nebenanlagen. 

1.2 Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ferienhausgebiet“ sind Sportplätze und -flächen ausnahmsweise 
zulässig. Die Ausnahme ist daran gebunden, dass die Anlagen dem Gebiet dienen, nur einen untergeordneten 
Teil des Gebietes einnehmen und öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Öffentliche Belange stehen insbe-
sondere dann entgegen, wenn die bestehenden Bepflanzungen durch die Errichtung oder den Betrieb der aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen beeinträchtigt werden. 

1.3 Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ferienhausgebiet“ sind gastronomische Nutzungen, Garagen, Stell-
plätze und überdachte Stellplätze (Carports) weder allgemein noch ausnahmsweise zulässig. 

1.4 Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Telekommunikationsanlagen“ ist der Betrieb eines Telekommunika-
tionsmastes zulässig. 

1.5 Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Telekommunikationsanlagen“ ist es ausnahmsweise zulässig, den 
bestehenden Telekommunikationsmast zu versetzen oder durch einen neuen Telekommunikationsmast zu er-
setzen. Die Ausnahme ist daran gebunden, dass öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Öffentliche Belange 
stehen insbesondere dann entgegen, wenn die bestehenden Bepflanzungen durch die Errichtung oder den Be-
trieb des Telekommunikationsmastes beeinträchtigt werden. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und 19 BauNVO) 

2.1 Die in der Planzeichnung für das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ferienhausgebiet“ festgesetzte ma-
ximal zulässige Gebäudehöhe (GH) hat als Bezugspunkt die Höhenlage der endgültig hergestellten an das 
Grundstück grenzenden Verkehrs- bzw. Erschließungsfläche (Oberkante Gehweg bzw. Straße) in der Höhe der 
Mitte der zur Verkehrs- bzw. Erschließungsfläche hingewandten Gebäudeseite eines jeweiligen zu errichtenden 
Gebäudes. Bei Eckgrundstücken ist die höher gelegene Verkehrs- bzw. Erschließungsfläche maßgebend. Die 
Firsthöhe darf 7,50 m nicht überschreiten. 

2.2 Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ferienhausgebiet“ darf die maximal zulässige Grundfläche der ein-
zelnen Ferienhäuser 65 m² nicht überschreiten. 

3. Überbaubare Grundstücksfläche und Nebenanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

3.1 Ferienhäuser, Sportplätze und -flächen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

3.2 Der Betrieb, das Versetzen oder das Ersetzen eines Telekommunikationsmastes sind auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig.  
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4. Zulässige Zahl der Wohnungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Je Ferienhaus ist höchstens eine Wohnung zulässig. 

5. Private Grünflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Innerhalb der privaten Grünflächen sind sämtliche Oberflächenversiegelungen untersagt. Bestehende Versiege-
lungen sind hiervon ausgenommen. 

6. Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Alle innerhalb der Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen bestehenden ein-
heimischen Gehölze sind dauerhaft zu erhalten. Nicht heimische Arten (Robinien) sind nach Abgleich mit dem 
Rekultivierungsplan zu entfernen. 

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

7.1 Die Baufeldräumung innerhalb des Plangebietes ist zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Nestern und 
Eiern (Artikel 5 VogelSchRL) bzw. Beschädigungen oder Zerstörungen von Fortpflanzungsstätten (§ 44 
BNatSchG) nur außerhalb der Vogelbrutzeit zulässig, also nur zwischen Oktober und Februar.  

7.2 Zu entnehmende Bäume sind gutachterlich auf Höhlen zu kontrollieren, um eine etwaige Verletzung oder Tötung 
von Fledermäusen zu vermeiden. Gleiches gilt bei Abbruch von Bestandsgebäuden. 

 


